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auch erforderliche Sanktionen an, soweit nicht im 
Einzelfall soziale Härten besonderer Art vorliegen.
Bei der Verwaltung und Bewirtschaftung des 
volkseigenen Wohnungsbestandes ist die wirt
schaftliche Rechnungsführung in den VEB Kom
munale Wohnungsverwaltung weiter zu entwik- 
keln und eine ökonomisch begründete Fondswirt- | 
schaft bei gleichzeitiger Erhöhung der Leistungen j 
für die Bevölkerung durchzusetzen. Die von den j 
Räten der Bezirke eingesetzten Leitbetriebe für die ! 
VEB Kommunale Wohnungsverwaltung haben 
zielgerichtet und regelmäßig Erfahrungsaustausche 
zur Förderung der Qualifizierung der Leiter und 
Mitarbeiter, der sozialistischen Gemeinschaftsar
beit und zur weiteren Durchsetzung der rationellen 
Fondswirtschaft in den VEB Kommunale Woh
nungsverwaltung durchzuführen.

4. Zur Förderung eines aktiven kulturellen Lebens, 
der Gesunderhaltung und Leistungsfähigkeit der ! 
Bürger
Die weitere Herausbildung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft und die Gestaltung soziali
stischer Arbeite- und Lebensbedingungen sind als 
einheitlicher, sich wechselseitig durchdringender 
Prozeß im Territorium durch die Volksvertretun
gen und ihre Räte zu planen und zu leiten.
Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe 
fördern die sozialistische Bewußtseinsbildung, die 
kulturelle und sportliche Betätigung, die wehrpoli
tische Erziehung und Gesunderhaltung der Bevöl
kerung in enger sozialistischer Gemeinschaftsarbeit 
mit den gesellschaftlichen Organisationen, Betrie
ben und Genossenschaften. Sie berücksichtigen da
bei die spezifische Verantwortung der Gewerk
schaften als Schulen des Sozialismus, die besonders 
in der Bewegung, sozialistisch zu arbeiten, zu ler
nen und zu leben, zum Ausdruck kommt.

Im Interesse einer sinnvoll genutzten Freizeit für 
die Bürger und zur Erhöhung der Qualität der kul
turellen und sozialen Leistungen sichern die Volks
vertretungen und ihre Räte in den Städten und 
Gemeinden in Zusammenarbeit mit Kombinaten, 
Betrieben und Genossenschaften sowie gesell
schaftlichen Organisationen, daß die zur Verfügung 
stehenden Fonds konzentriert eingesetzt und die 
Bildungs-, Kultur-, Sport- und Gesundheitseinrich
tungen im Territorium mit höherer gesellschaft
licher und ökonomischer Effektivität zum Wohle 
der Bürger genutzt werden. In den industriellen 
Schwerpunktgebieten sind schrittweise Zentren der 
aktiven Erholung und Bildung zu entwickeln bzw. 
neu zu schaffen.
Die Arbeiterklasse verwirklicht ihre führende 
Rolle bei der Planung, Leitung und Gestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens in den Wohngebieten in 
wachsendem Maße durch das Einwirken sozialisti
scher Arbeitskollektive auf den Inhalt der Tätig
keit künstlerischer und kultureller Institutionen. 
Ihre Kraft und ihre großen politischen Erfahrun
gen sind für die Bereicherung des geistig-kulturel
len Lebens im Wohngebiet zu nutzen.

Die Tätigkeit der kulturellen, sportlichen, medizi
nischen und sozialen-Einrichtungen sowie der Ein
richtungen der Volksbildung und des Hoch- und 
Fachschulwesens muß beispielhaft und anregend

auf die Herausbildung einer sozialistischen Lebens
weise in den Wohngebieten sowie in den Produk
tions- und Arbeitsstätten wirken.

Das kulturelle und künstlerische Volksschaffen als 
Massenbewegung der humanistischen und ästheti
schen Erziehung des Volkes, die Durchführung von 
Leistungsvergleichen und Wettbewerben, Treffen 
junger Talente, Vortragszyklen, Ausstellungen, 
Freilichtveranstaltungen und Lehrschauen, die 
Entwicklung offener Formen der Klubarbeit, ist 
allseitig zu fördern.
Die Veranstaltungspläne und Programme, die Öff
nungszeiten der kulturellen, gastronomischen, ge
sundheitlichen, sozialen und sportlichen Einrich
tungen sind so zu gestalten, daß sie auch den Be
dürfnissen der im Schichtbetrieb beschäftigten 
Werktätigen und ihrer Familien Rechnung tragen. 
Die Klubs und Kulturhäuser, Theater, Kinos, Bi
bliotheken, Musikschulen, Museen und Sportein
richtungen sind zu kulturellen und sportlichen 
Zentren des jeweiligen Territoriums zu entwickeln. 
In der Arbeit dieser Einrichtungen ist von den 
wachsenden Bedürfnissen der Schrittmacher der 
Produktion und der werktätigen Jugend ausztige- 
hen. Die Möglichkeiten zur kulturell-ästhetischen 
Erziehung und wissenschaftlichen Bildung sowie 
sportlichen Betätigung der Kinder und Jugend
lichen im Rahmen der außerschulischen Arbeit 
sind verstärkt zu nutzen. Die vielfältigen Formen 
der aktiven Mitwirkung der Werktätigen und der 
Jugend in Beiräten, Klubs, Arbeits- und Interes
sengemeinschaften sowie in Freundeskreisen und 
Zirkeln sind zu fördern.

In den Gemeinden sind durch die Volksvertretun
gen und ihre Räte im engen Zusammenwirken mit 
den landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften, volkseigenen Gütern sowie den gesell
schaftlichen Organisationen die Dorfklubs im Zu
sammenhang mit der weiteren Entwicklung der 
freiwilligen Zusammenarbeit in Kooperationsge
meinschaften zu Zentren des geistig-kulturellen 
Lebens zu entwickeln. Gemeinsam mit dem Deut
schen Turn- und Sportbund und der Gesellschaft 
für Sport und Technik ist ein vielseitiges sport
liches Leben in den Dörfern zu organisieren.

Die Theater haben die Vielfalt eines geistig-kul
turellen Lebens vor allem durch das sozialistische 
Gegenwartsschaffen, durch literarisch-musikalische 
Veranstaltungen, Matineen und solche Formen wie 
„Theatertage der Jugend“, „Theatertage der Ge
werkschaften“, „Konzertwinter auf dem Lande“, 
„Öffentliche Proben“ zu entwickeln und ihre kul
turpolitische Wirksamkeit zu erhöhen. Dabei un
terstützen sie besonders die kulturelle Betätigung 
der sozialistischen Brigaden und Gemeinschaften.

Die örtlichen Volksvertretungen in den Bezirken, 
Kreisen, Städten und Gemeinden und ihre Räte 
sichern durch die Entwicklung regionaler Biblio
theksnetze die effektive Nutzung der vorhandenen 
Buchbestände und Bibliotheken. Sie schaffen damit 
bessere Möglichkeiten, die vielfältigen Literatur- 
und Informationsbedürfnisse der Werktätigen zu 
befriedigen. Dazu ist besonders auch die Zusam
menarbeit mit den Gewerkschaftsleitungen jener 
Betriebe erforderlich, die über Gewerkschaftsbi- 
bliotheken verfügen.


